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Berufserfahrung alleine zählt nicht.

Es kommt bei der Einstufung auf eine Beschäftigung an, die (nach Meinung des Arbeitgebers)
im Zusammenhang mit der angestrebten Lehrertätigkeit zählt.

Diese wird 'willkürlich' und einseitig von der Arbeitgeberseite festgelegt (Du erfährst sie i.d.R.
erst nach Aufnahme der Tätigkeit). Die Auslegung differiert zwischen (und wohl auch innerhalb)
der einzelnen Bundesländer stark.

Ein zwejähriges Referendariat wird als 1/2 Jahr Berufserfahrung in Stufe 1 angerechnet -
lediglich das ist auch tarifvertraglich festgelegt (bis 2009 wurde das Ref. überhaupt nicht als
Berufserfahrung angesehen) - alles andere nicht.

Die Regeleinstufung ist Stufe 1.

1https://www.lehrerforen.de/thread/24962-hessen-quereinstieg-einkommen/?postID=202516#post202516
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